
KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 25. November 2005

über den Beitritt der Europäischen Atomgemeinschaft zum Übereinkommen über die frühzeitige
Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen

(2005/844/Euratom)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Absatz 2,

gestützt auf den Beschluss des Rates vom 23. Mai 2005 über
die Genehmigung des Abschlusses des Übereinkommens über
die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Vierundzwanzig Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des
Übereinkommens über die frühzeitige Benachrichtigung
bei nuklearen Unfällen.

(2) Die Europäische Atomgemeinschaft sollte dem Überein-
kommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuk-
learen Unfällen beitreten —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Beitritt zum Übereinkommen über die frühzeitige Benach-
richtigung bei nuklearen Unfällen wird im Namen der Europä-
ischen Atomgemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Übereinkommens über die frühzeitige Benach-
richtigung bei nuklearen Unfällen sowie die Erklärung der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft gemäß Artikel 12 Absatz 5
Buchstabe c dieses Übereinkommens sind diesem Beschluss bei-
gefügt.

Artikel 2

Die Beitrittsurkunde wird beim Generaldirektor der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation, der das Übereinkommen über
die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen ver-
wahrt, so bald wie möglich nach der Verabschiedung dieses
Beschlusses durch ein vom Leiter der Vertretung der Europä-
ischen Kommission bei den Internationalen Organisationen in
Wien unterzeichnetes Schreiben hinterlegt.

Brüssel, den 25. November 2005

Für die Kommission
Andris PIEBALGS

Mitglied der Kommission
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